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Was bezweckt das neue Gesetz?

Das Produktesicherheitsgesetz und
technische Normen im Maschinenbau
Seit 1. Juli 2010 sind das Produktesicherheitsgesetz (PrSG) sowie die dazugehörige Verordnung
über die Produktesicherheit (PrSV) und die Verordnung des EVD über den Vollzug der
Marktüberwachung in Kraft. Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungen und Neuerungen
der gesetzlichen Grundlagen sowie der relevanten technischen Normen dargestellt.

Dr. iur. Alain Bieger und Pascal Bieger»

Das PrSG bezweckt zweierlei: erstens, die
Produktesicherheit zu gewährleisten, und
zweitens, den grenzüberschreitenden Wa-
renverkehr zu erleichtern. Es ging dem Ge-
setzgeber zunächst darum, die Vielzahl von
verschiedenen Erlassen im Bereich der Pro-
duktesicherheit zusammenzufassen bzw.
einheitliche Minimalanforderungen an die Si-
cherheit von Produkten zu setzen – das PrSG
soll in diesem Sinne ein eigentliches Auffang-
gesetz sein. Das PrSG ist also in Bezug auf die
Produktesicherheit als subsidiärer Erlass zu
bestehenden, nicht aufgehobenen Erlassen
(u.a. Lebensmittelgesetz oder Elektrizitätsge-
setz) zu verstehen. Mit Inkrafttreten des PrSG
wurden aber auch ältere Erlasse, wie zum
Beispiel das Bundesgesetz über die Sicherheit
von technischen Einrichtungen und Geräten
(STEG), aufgehoben. Neu gelten für techni-
sche Einrichtungen und Geräte die Vorschrif-
ten des PrSG.

Das PrSG verwendet einen weiten Produk-
tebegriff, wonach sämtliche verwendungs-
bereiten beweglichen Sachen als Produkte
definiert werden. Die Vorschriften des PrSG
gelten nur für gewerbliches oder berufliches
Inverkehrbringen von Produkten. Gebrauch-
te Produkte fallen, abgesehen von wenigen
Ausnahmen (z.B. Antiquitäten oder defekte

Produkte), auch in den Anwendungsbe-
reich des PrSG. Das PrSG richtet sich
nicht nur an die eigentlichen Herstel-
ler eines Produkts, sondern an alle
Personen, die am Inverkehrbrin-
gen eines Produkts beteiligt
sind, wie zum Beispiel der
Importeur oder Händler.

Welches sind die wesentlichen
Neuerungen?
Im Vergleich zum aufgehobenen STEG sind
insbesondere vier, zum Teil einschneidende
Neuerungen zu erwähnen:

Das PrSG als umfassender Erlass im§

Bereich Produktesicherheit – Das PrSG ist
als umfassender Erlass zu verstehen, der
Minimalstandards an die Sicherheit von
Produkten setzt. Der Geltungsbereich wird
von ehemals nur technischen Einrichtun-
gen und Geräten auf sämtliche Produkte
erweitert.

Der vorhersehbare Fehlgebrauch als§

Sicherheitskriterium – Unter dem STEG
durften technische Einrichtungen und
Geräte in Verkehr gebracht werden, wenn
sie bei ihrer bestimmungsgemässen und
sorgfältigen Verwendung Leben und Ge-
sundheit der Verwender und Dritter nicht
gefährdeten. Das PrSG erhöht die Anfor-
derungen an die Sicherheit eines Produkts
jedoch wesentlich: Das Produkt darf bei
normaler oder bei vernünftigerweise
vorhersehbarer Verwendung kein Sicher-
heitsrisiko darstellen. Damit wird der
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Standard dem Produktehaftpflichtgesetz
angeglichen, das auch den GOKWZKJZW^_5
KZP uZWSXZ^K_H]Weinschliesst.
kôV]WIZP[ZKsZKJIZSSZKP_]WrPGZK5§

TZWK^KVPXZPZVPZJkKO[HTIJr Das PrSG
verpflichtet Hersteller oder Importeure
unter anderem neu, fÃr die angegebene
oder vernÃnftigerweisevorhersehbare
Gebrauchsdauer eines neu in Verkehr
gebrachten Produkts XZZVXPZIZn_JJP_W5
RZPzu treffen, um tZY_WKZPCHZKTZPPZP
HP[ _^CHFZP[ZP, die von dem Produkt
ausgehen könnten. Weiter mÃssendie
Hersteller/Importeure in der Lage sein,
fÃr die vorerwähnte Gebrauchsdauer das
Produkt Kü]TGZKYOSXZPzu können. Die
Inverkehrbringer eines Produkts sind
verpflichtet, der zuständigen staatlichen
Behörde Meldung zu erstatten, wenn sie
feststellen oder Kenntnis davon erhalten,
dass ein von ihnen in Verkehr gebrachtes
Produkt eine Gefahr fÃr die Sicherheit
oder die Gesundheit der Verwender oder
Dritter darstellt bzw. darstellen könnte.
Einschränkend ist anzufÃgen,dass die
vorerwähnten Pflichten nur fÃr Produkte
gelten, die fÃr Konsumenten bestimmt
sind oder unter vernÃnftigerweisevorher-
sehbaren Bedingungen von Konsumenten
benutzt werden könnten.
zZWûK[SV]WZpORMZIZPCZPJOFVZ{PM_J5§

JHPXHP[ eZKJ]WãKYHPX[ZKhIK_Y^ZJIVR5
RHPXZPr Die behördlichen Kompetenzen
(Kontrolle und Verwaltungsmassnahmen
wie Verbote oder Einziehung von Produk-
ten) werden umfassender geregelt und auf
eine solidere gesetzliche Grundlage ge-
stellt. Ausserdem wurden die Strafbestim-
mungen dem revidierten Strafgesetzbuch
angepasst sowie verschärft. Neu kann ein
vorsätzlicher Verstoss gegen bestimmte
Bestimmungen des PrSG nicht mehr bloss
als Abertretung geahndet werden, sondern
unter Umständen gar als Vergehen, und

dementsprechend mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder Geldstrafe sanktioniert
werden.

Was bleibt unverändert?
Es obliegt nach wie vor dem Bundesrat, die
XKHP[SZXZP[Z P hV]WZKWZVIJ5 HP[ t ZJHP[5
WZVIJ_PYOK[Z KHPXZPan ein Produkt festzu-
legen. Dabei muss auch das internationale
Recht berÃcksichtigt werden. Das zustän-
dige Bundesamt hat im Einvernehmen mit
dem SECO die IZ]WPVJ]WZP mOKRZP zu be-
zeichnen, welche die vom Bundesrat fest-
gelegten grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen konkretisieren.
Weiterhin gilt auch die pOPYOKRVIãIJGZK5
RHIHPX. Danach besteht fÃr ein Produkt,
das in Konformität mit den jeweiligen ver-
bindlichen technischen Normen hergestellt
wurde, die Vermutung, dass es die grundle-
genden Sicherheits- und Gesundheitsanfor-
derungen erfÃllt.

Was gilt fÃr Maschinenbauer/
Inverkehrbringer von Maschinen?
Maschinen fallen grundsätzlich unter den Be-
griff ‹Produkt» im Sinne des PrSG und wer-
den demgemäss vom Anwendungsbereich
des PrSG erfasst. Der Bundesrat hat, gestÃtzt
auf das PrSG im Bereich des Maschinenbaus,
die XKHP[SZXZP[ZPhV]WZKWZVIJ5HP[ tZ5
JHP[WZVIJ_PYOK[ZKHPXZPmittels Verordnung
Ãber die Sicherheit von Maschinen (n_J]We)
festgelegt, die bereits seit 29. Dezember 2009
in Kraft ist. Er verweist dabei insbesondere
auf die n_J]WVPZPKV]WISVPVZ2006/42/EG, die
im Umfang des Verweises in der MaschV auch
fÃr schweizerische Maschinenbauer verbind-
lich wird.

Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG be-
wirkt einige ûnderungen. Unter anderem un-
terscheidet sie zwei Erklärungen: zum einen
die EG-Konformitätserklärung fÃr vollständi-
ge Maschinen und zum anderen die Einbau-
erklärung fÃr unvollständige Maschinen mit
Montageanleitung. Diese Erklärungen sowie
die Betriebsanleitung mÃssen mit der Ma-
schine oder der Anlage dem Betreiber Ãber-
geben werden. Neu ist dabei, dass Angaben
Ãberdie Person gemacht werden mÃssen,die
fÃr die Erstellung der relevanten technischen
Unterlagen verantwortlich ist.

FÃr die Auslegung der sicherheitsbezoge-
nen Steuerungssysteme (Sicherheitsfunktio-
nen) und um die Konformitätsvermutung
(Vermutungswirkung) gemäss Maschinen-

Das Produktesicherheitsgesetz (PrSG) sowie die
dazugehörige Verordnung über die Produkte-
sicherheit (PrSV) und die Verordnung des EVD
über den Vollzug der Marktüberwachung sind
abrufbar auf der Website der Eidgenossenschaft:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html. SR Nummer
PrSG: 930.11; PrSV: 930.111; Verordnung EVD:
930.111.5; MaschV: 819.14.

Produktesicherheitsgesetz
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